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aSJewtt bretßtfimal Uta« ©uteö tat' uub eine SOtiffetat begeht,
S>rS (Sateu tuivb Uergeffen, baS ©öfe bolt geuuffe«.

HampfeftroniR.

2>ie Scßreiuermeifter bet
Stabt SSiel machen befaiint,
baß trotz be.S feit mehreren
Sftonaten anßaltenben ©treifeS
bec ©cßreinergefeden nunmehr
genug 2lrbeitSfcäfte ooeßatt*

ben feien, um ißre 33erufStätigfeit roieber aufzunehmen.

Dtetßtswirfnugeu beb Streifs. ®aS züreßerifeße
Dbergericßt hat erfannt: „®er Itmftanb, baß ein

jjabrifant an bec cedjtjeittgen ©rfüdung eines non ihm
abgefeßloffenen SieferungSoertcageS bucch einen in feiner
fyabrif auSgebcodjetten ©treif oerßinbert rooeben ift,
fann nicht als ein fÇatl ßößerer ©eroalt im ©inne oon
2trt. 181 D.=9Î. aufgefaßt meeben. ®enn einmal fittb
ja bie $itfSfräfte, beren fid) bec 23etreffenbe zuc |jec=
fteftung bec oon ihm ju tiefeenben SD3ace bebienen mußte,
nießt nuc ein oon außen fommenbeS ©ceignis, fonbetn
bucch eignen ©ntfeßluß außec punition gefetzt moeben.
©obann finb abec ©treifS heute eine fo häufige ©rfcßei*

nung getooeben, baß jcbec oorfidßtige llntecneßmec bei
bec ©ingeßung größerer S3erpflicßtungen mit bec !i!)tög=

ließfeit ißceS ©intcitteS reeßnen muß", ©in jroeitec
©ptitd) ßeißt: „@S beaueßt fieß ein 2lrbeitgeber nidßt ge=

faden zu taffen, baß in einem jtoifcßen ißm unb bec

©etoerffcßaft feinec UCcbeitec auSgebcocßenen ^uteceffen»
fonflift feine 2lrbeitec in bec SBeife toibec ißn tätig

faciei eegeeifen, baß fie Slcbeitec, bie bei ißm eintreten
rooden, bureß ißc jjureben baoott abhalten, ober foleße,
bie bereits in feinem ®ienfte fteßen, oecaulaffen, ben

®ienftoertrag ju breeßett. ®uit fie bieS, fo ift baS für
ben ®ienfißerrn ein genügenbec ©runb jitc fofoctigen
Söfung beS ®ienftoerßättniffeS."

®er Äampf um bett Slcßtftunbeutag im SBerliuer

Saugcmcrbe ift jetzt offijied beenbet. Slacßbem bie IDtaurer
fdjon ftiißec bie ©perce aufgeßoben ßaben, ßat eine öffent=
ließe Sßerfammlung ber Zimmerer rtunmeßc gleicßfads
befeßloffen, bie biSßec als gefpettt geltenben Päße unb
2trbeitSftätten freizugeben. 9Jtan ßat fieß bazu genötigt
gefeßen, roeil feine SJlöglicßfeit zur jjeit oocliegt, bie

älcßtftunbenacbeitSzeit bureßzufüßren. Qn bec befcßließen*
ben Söerfammlung muebe bie Sage im 23augetoerbe als
äußeeft mißließ für bie Slcbeiter ßingeftedt. ©itt großer
®eil bec aitaurec unb Zimmerer fei befcßäf»
tigungSloS. ©in anbecec ®eil arbeite nuc fdjicßtroeife.
@S befteßt bie ©efaßr, baß bec Stücfgang im Saugen
toerbe aueß im näeßften $aßr noeß anßalten rairb. 21 n
bie ®urcßfüßrung beS 2l(ßtftunbentagS fei
oocläufig jebenfallS nidßt zu benfen.

Allgemeines Bauwesen.
SBaumcfeu iu ^ottifou. $u ber letzten ©ißung beS

©emeinberateS finb nießt weniger als aeßt 23augefucße
eclebigt tooeben. 2ln ber neueeftedten jpößeftraße, bie
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Wenn dreißigmal man GuteS tät' und eine Missetat begeht,
Des Guten wird vergessen, das Böse voll gemessen.

KSMPMSM.

Die Schreinermeister der
Stadt Viel machen bekcuint,

daß trotz des seit mehreren
Monaten anhaltenden Streikes
der Schreinergesellen nunmehr
genug Arbeitskräfte vorhan-

den seien, um ihre Berufstätigkeit wieder aufzunehmen.

Nechtswirknngen des Streiks. Das zürcherische
Obergericht hat erkannt: „Der Umstand, daß ein

Fabrikant an der rechtzeitigen Erfüllung eines von ihm
abgeschlossenen Lieferungsvertrages durch einen in seiner
Fabrik ausgebrochenen Streik verhindert worden ist,
kann nicht als ein Fall höherer Gewalt im Sinne von
Art. 181 O.-R. aufgefaßt werden. Denn einmal sind

ja die Hilfskräfte, deren sich der Betreffende zur Her-
stellung der von ihm zu liefernden Ware bedienen mußte,
nicht nur ein von außen kommendes Ereignis, sondern
durch eigenen Entschluß außer Funktion gesetzt worden.
Sodann sind aber Streiks heute eine so häufige Erschei-

nung geworden, daß jeder vorsichtige Unternehmer bei
der Eingehung größerer Verpflichtungen mit der Mög-
lichkeit ihres Eintrittes rechnen muß". Ein zweiter
Spruch heißt: „Es braucht sich ein Arbeitgeber nicht ge-
fallen zu lassen, daß in einem zwischen ihm und der
Gewerkschaft seiner Arbeiter ausgebrochenen Interessen-
konflikt seine Arbeiter in der Weise wider ihn tätig

Partei ergreifen, daß sie Arbeiter, die bei ihm eintreten
wollen, durch ihr Zureden davon abhalten, oder solche,
die bereits in seinem Dienste stehen, veranlassen, den

Dienstvertrag zu brechen. Tun sie dies, so ist das für
den Dienstherrn ein genügender Grund zur sofortigen
Lösung des Dienstverhältnisses."

Der Kampf um den Achtstundentag im Berliner
Baugewerbe ist jetzt offiziell beendet. Nachdem die Maurer
schon früher die Sperre aufgehoben haben, hat eine öffent-
liche Versammlung der Zimmerer nunmehr gleichfalls
beschlossen, die bisher als gesperrt geltenden Plätze und
Arbeitsstätten freizugeben. Man hat sich dazu genötigt
gesehen, weil keine Möglichkeit zur Zeit vorliegt, die

Achtstundenarbeitszeit durchzuführen. In der beschließen-
den Versammlung wurde die Lage im Baugewerbe als
äußerst mißlich für die Arbeiter hingestellt. Ein großer
Teil der Maurer und Zimmerer sei beschäf-
tigungslos. Ein anderer Teil arbeite nur schichtweise.
Es besteht die Gefahr, daß der Rückgang im Bauge-
werbe auch im nächsten Jahr noch anhalten wird. An
die Durchführung des Achtstundentags sei
vorläufig jedenfalls nicht zu denken.

Wgemelne! LtMMZîn.
Bauwesen in Zollikon. In der letzten Sitzung des

Gemeinderates sind nicht weniger als acht Baugesuche
erledigt worden. An der neuerstellten Höhestraße, die
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